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Geschäftsleiter Herr Schubert 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Stadtrat 15.12.2025 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Zustimmung zum Abschluss einer Betriebsträgervereinbarung bzgl. der 
Kindertagesstätte Obermögersheim 
 
Anlagen: 

Betriebsträgervereinbarung Obermögersheim - Finaler Entwurf 

 
Sachverhalt: 
 
In Anlehnung an die rechtsaufsichtlich genehmigte Betriebsträgervereinbarung für die Evangelische 
Kindertagesstätte Wassertrüdingen wurde zusammen mit dem Träger der Kindertagesstätte Ober-
mögersheim eine Betriebsträgervereinbarung erarbeitet, die heute dem Stadtrat zur Zustimmung 
vorgelegt wird.  
 
Nach Zustimmung durch den Stadtrat wird die Betriebsträgervereinbarung der Rechtsaufsichtsbe-
hörde zur Genehmigung vorgelegt werden. Die neue Betriebsträgervereinbarung wird nach rechts-
aufsichtlicher Genehmigung die aktuell noch „schwebend unwirksame“ alte Betriebsträgervereinba-
rung für die Kindertagesstätte Obermögersheim ersetzen.   
 
Der Kirchenvorstand hat die Betriebsträgervereinbarung vor wenigen Tagen genehmigt, somit liegt 
die Zustimmung des Trägers vor.  
 
Es liegt zudem ein Antrag von Frau Stadträtin Katharina Oberhauser liegt vor; es wurde vereinbart, 
dass dieser Antrag in der Sitzung, in der über die Betriebsträgervereinbarung Obermögersheim ein 
Beschluss herbeigeführt wird, mit angesprochen wird. Da die Organzuständigkeit des Stadtrates 
gegeben ist, wurde mit Frau Oberhauser vereinbart, das Thema im Stadtrat, nicht im Kultur- und 
Sozialausschuss, anzusprechen.    
 
Antrag im Wortlaut:      
 
„Mit Blick auf die Kita-Finanzierung und die damit verbundene Defizitübernahmen, die die Stadt für 
ihre Kitas im Stadtgebiet leistet, möchte ich dieses Thema im nächsten Kultur- und Sozialausschuss 
am 15.10.2025 ansprechen.  
 
Wie seit langem bekannt, wird die Finanzierungslücke in den bayerischen Kitas immer größer. Die 
gesetzliche Kita-Finanzierung deckt durchschnittlich ca. 60 % der Betriebskosten. Kommunale De-
fizitübernahmen nehmen stetig zu. 
 
Um hier gegenüber den drei Kitas im Stadtgebiet ähnliche Maßstäbe anzuwenden, wurde seitens 
der Stadt in der letzten Diakonieausschusssitzung am 01.07.2025 richtigerweise eine Empfehlung 
für die drei Einrichtungen bzgl. der Elternbeiträge in Aussicht gestellt. Diese Empfehlung sollte im 
Kultur- und Sozialausschuss zumindest vordiskutiert werden.“ 
 
Frau Oberhauser wird Gelegenheit gegeben, Ihr Anliegen persönlich vorzutragen und die Problem-
felder und Handlungsoptionen, sowie die Auswirkungen auf den Haushalt, zu benennen und zur 
Diskussion zu stellen.   
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 



Stadt Wassertrüdingen Beschlussvorlage GL/310/2025 

 

Seite 2 von 2 

Der Stadtrat stimmt der Betriebsträgervereinbarung für die Kindertagesstätte in der von der Kirchen-
gemeinde und der Verwaltung erarbeiteten Fassung zu. Die Betriebsträgervereinbarung ist dem 
Landratsamt zur rechtsaufsichtlichen Genehmigung vorzulegen.    
 
 
 


